
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 0795/2015 Jever, den 10.09.15

Sitzung/Gremium am:

Kreistag des Landkreises Friesland 08.10.2015 öffentlich

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 23.09.2015 nicht öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Genehmigung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Erneuerung der 
Beleuchtung in drei Klassenräumen und Installation von Elektroleitungen für 15 
Active-Boards in der Liegenschaft der ehemaligen Außenstelle des 
Mariengymnasiums Jever

Beschlussvorschlag:

Der Leistung der überplanmäßigen Ausgabe von rd. 30.000,--  Euro für die Aufnahme 
des 10. Jahrgangs der IGS Friesland-Nord wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:     X   Ja     

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                 objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ ~ 30.000,00 € € € € 

Erfolgte Veranschlagung:    Ja, mit €        X  Nein

im   X  Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:P1.01.11.111410.190

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis:

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja             nein

Falls ja, in welcher Art:

Vorlage bezieht sich auf  MEZ     Nr. HSP     Nr. 

gez. Kruse              

Sachbearbeiter             Fachbereichsleiter/in

Sichtvermerke:

             gez. S. Ambrosy

  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                              Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender
Beschluss
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Begründung:

Das Gebäude der ehemaligen Außenstelle des Mariengymnasiums ist zukünftig als 
Oberstufengebäude der IGS Friesland-Nord vorgesehen.

Zum Schuljahresbeginn sollte der 10. Jahrgang der IGS-Nord in das vorgesehene 
Gebäude einziehen. Jedoch ist die Erneuerung der Beleuchtung von drei 
Klassenräumen kurzfristig vor Schuljahresbeginn nach Ausschreibung zu beauftragen 
gewesen. 

Für den Einbau der notwendigen Active-Boards war es zwingend erforderlich, die hierfür 
erforderliche Infrastruktur in Form von Daten- und Stromleitungen zu schaffen.

Es wurden nach erfolgter Ausschreibung und Zuschlagserteilung die Arbeiten 
ausgeführt, so dass zum Schuljahresbeginn 2015 der 10. Jahrgang der IGS-Nord in dem
Gebäude die erforderliche technische Ausstattung vorfindet.

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus dem Fachbereichsbudget 61 – Gebäude-
management bereitgestellt.

Die  Entscheidung  über  die  Genehmigung  außerplanmäßiger  Ausgaben  obliegt  gem.
§ 58 NKomVG dem Kreistag. 
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